
 
 

Kündigung wegen gefälschtem Impfpass rechtmäßig 

 

 

Das Arbeitsgericht Köln hat in einem Urteil vom 23. März 2022, 18 Ca 6830/21, 

entschieden, dass eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen 

der Vorlage eines gefälschten Impfpasses rechtmäßig ist. 

 

Begründet wird dies damit, dass ein wichtiger Grund für die sofortige 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegeben sei, weil ein erheblicher 

Vertrauensbruch vorliege, den der Arbeitgeber nicht hinnehmen müsse. 


